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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


25. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 68/1 § 4 Absatz 3 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe wird der Satz "Die Verpflichtung zum Berufs-praktikum gilt für Studenten der klinischen Psychologie, die ihr Studium der klinischen Psychologie im akademischen Jahr 2022-2023 oder in den darauffolgenden akademischen Jahren erfolgreich abschließen." durch den Satz "Die Verpflichtung zum Berufspraktikum gilt nur für Studenten der klinischen Psychologie, die ihr Studium der klinischen Psychologie im akademischen Jahr 2023-2024 oder in den darauffolgenden akademischen Jahren erfolgreich abschließen." ersetzt.


Art. 3 - In Artikel 68/2 § 4 Absatz 3 desselben Gesetzes wird der Satz "Die Verpflich-tung zum Berufspraktikum gilt für Studenten der klinischen Heilpädagogik, die ihr Studium der klinischen Heilpädagogik im akademischen Jahr 2022-2023 oder in den darauffolgenden akademischen Jahren erfolgreich abschließen." durch den Satz "Die Verpflichtung zum Berufspraktikum gilt nur für Studenten der klinischen Heilpädagogik, die ihr Studium der klinischen Heilpädagogik im akademischen Jahr 2023-2024 oder in den darauffolgenden akademischen Jahren erfolgreich abschließen." ersetzt.


Art. 4 - In Artikel 68/3 desselben Gesetzes wird § 6 wie folgt ersetzt:

"§ 6 - Die Mitglieder des Föderalen Rates werden vom König für einen erneuerbaren Zeitraum von sechs Jahren ernannt. Der Vorsitzende und der Vizevorsitzende des Föderalen Rates werden vom König außerhalb der Mitglieder des Föderalen Rates auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, für einen erneuerbaren Zeitraum von sechs Jahren ernannt."


Art. 5 - Die Artikel 2 und 3 des vorliegenden Gesetzes werden wirksam mit 1. Januar 2023.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

